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Allgemein: 
 
Hilfetext können an dem jeweiligen Eingabefeld durch anwählen des Button <i> eingeschaltet und ausgeschaltet 
werden. 
 
Pflichtfelder sind auf den einzelnen Eingabemasken durch einen roten Stern am Feldtitel gekennzeichnet. 
 
Für einige Eingabefelder werden ihnen Auswahllisten zur Verfügung gestellt, aus deren Inhalt sie sich den 
richtigen Eintrag auswählen können. 
 
Fehlerhafte oder unvollständige Eingabefelder werden mit einem Ausrufzeichen im roten Kreis gekennzeichnet. 
Eingabefelder die fehlerhafte Felder beinhalten werden in der Schrittübersicht mit roten Buchstaben dargestellt. 
 
 
Ablauf einer Meldung 
 
Vorraussetzung für die Abgabe eine Komplementärmeldung (Meldung) ist eine Komplementärgenehmigung für 
die Firma (Zollnummer) des Anwenders. Diese Genehmigung muss zusätzlich noch gültig sein (Laufzeit nicht 
abgelaufen) und sich in den Sachständen „Genehmigung erteilt“ oder „Genehmigung verlängert“ befinden. 
 
Zur Abgabe einer Meldung wird zunächst die Komplementärgenehmigung unter dem Reiter „Vorgänge“ 
gesucht. Dies kann anhand der Vorgangsnummer oder unter der Vorgangsart „Komplementärgenehmigung“ 
(Suchbegriff „Kompl“) erfolgen. 
 

 
Bild 1: Bildschirm Vorgänge 
 
 
Nachdem die Genehmigungen gefunden wurde, wird überprüft ob sich die Genehmigung im richtigen Sachstand 
befindet (genehmigt oder verlängert). 
Dann werden die Details zum Vorgang geöffnet. 
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Bildschirm 2: Komplementärgenehmigung 
 
Wählen Sie nun die Aktion „Details“ an. 
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In der Detailansicht sehen Sie, falls bereits vorhanden, frühere Meldungen zu dieser 
Komplementärgenehmigungen. Alte Meldungen werden nach 8 Wochen aus dem Portal entfernt. 
Ehemalige Meldungen können auch als Ausgangspunkt (Vorlage) für eine neue Meldungen dienen, falls die 
beiden Meldungen sehr ähnlich sind. Wählen Sie hierfür den Button „Neue Meldung aus Vorlage“ an der alten 
Meldungen aus. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen an der Vorlage vor und reichen Sie dann ganz normal 
die Meldung ein. 
Informationen zu den verschiedenen Eingabemasken erhalten Sie auf den folgenden Seiten. 
 
Möchten Sie eine völlig neue Meldung abgegeben, dann verwenden Sie den Button „Komplementärmeldung 
erfassen“ und öffnen Sie damit die Erfassungsmaske. 
 
Noch nicht abgeschlossene Komplementärmeldungen werden unter „Begonnene Komplementärmeldungen“ 
angezeigt und können erneut geöffnet und weiter bearbeitet werden oder gelöscht werden. 
 

 
Bild 3: Detailbildschirm der Komplementärgenehmigung 
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01. Ansprechpartner 
 
Auf der Maske „Ansprechpartner“ finden Sie zunächst ihre eigenen Daten, wie Name, Telefonnummer, 
Faxnummer und Emailadresse. 
 
 

 
Bild 4: Eingabemaske - Ansprechpartner 
 
 
 
Beenden Sie die Eingabe einer Komplementärmeldung vor dem Abschluss, so wird diese Zwischengespeichert 
und steht auf der Detailseite zur Komplementärgenehmigung zur Verfügung. 
 
Sie verlassen die Seite mit dem Button „Weiter“. 
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02. Grunddaten 
 
Die Grunddatenmaske enthält die Vorgangsnummer der Komplementärgenehmigung für die die Meldung 
abgegeben werden soll. Diese ist schon für Sie eingetragen und kann nicht geändert werden. 
 
Es kann der jeweilige Meldezeitraum ausgewählt werden und es kann ausgewählt werden ob eine 
Ausfuhrmeldung (JA) oder eine Nullmeldung (NEIN) abgegeben werden soll. 
 
Die Nullmeldungen muss dann erfolgen, falls im Meldejahr keine Ausfuhren aufgrund der 
Komplementärgenehmigung getätigt und gemeldet wurden. Die Nullmeldung muss bis zum 31. Januar des 
Folgejahres abgegeben werden. 
 
 

 
Bild 5: Eingabemaske - Grunddaten 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
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03. KWKG Genehmigungsdaten 
 
Erfassungsmaske für die KWKG – Genehmigungsdaten (Kriegswaffenkontrolle). 
 
Es werden hier die Genehmigungsnummer der KWKG-Genehmigung, das Ausstellungsdatum und deren 
Laufzeitendedatum abgefragt. 
 
 

 
Bild 6: Eingabemaske – KWKG Genehmigungsdaten 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
 



- 9 - 

- 10 - 

 
04. Ausführer 
 
Hier werden die Registrierungsdaten der Meldefirma angezeigt. 
Diese Daten können auf diesem Bildschirm nicht geändert werden, eine Änderung wäre dann auf der 
Mandantenmaske notwendig. 
 
 

 
Bild 7: Eingabemaske – Ausführer / Verbringer 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
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05. Empfänger 
 
Hier können die Angaben zum Empfänger gemacht werden. 
Es ist immer ein Empfänger anzugeben. 
 
Die erfassten Daten umfassen: 
- Name (Zeilen 1 bis 3); 
- Straße; 
- Postfach; 
- Land (Auswahl aus einer Länderliste); 
- Postleitzahl; 
- Ort 
 
Bei den Angaben Name 1, Land und Ort handelt es sich um Pflichtangaben. 
 
Zusätzlich wird auf dieser Seite noch abgefragt ob es noch einen Endverwender gibt. 
Ist der Endverwender gleich dem Empfänger erfolgt die Eingabe JA. 
Gibt es zusätzlich noch einen Endverwender Eingabe NEIN (es wird dann zusätzlich die Eingabeseite für die 
Endverwenderangaben freigeschaltet). 
 
 

 
Bild 8: Eingabemaske - Empfänger 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
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06. Endverwender 
 
Hier können die Angaben zum Endverwender gemacht werden. 
 
Die erfassten Daten umfassen: 
- Name (Zeilen 1 bis 3); 
- Straße; 
- Postfach; 
- Land (Auswahl aus einer Länderliste); 
- Postleitzahl; 
- Ort 
 
Bei den Angaben Name 1, Land und Ort handelt es sich um Pflichtangaben. 
 
 

 
Bild 9: Eingabemaske - Endverwender 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
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07 Güterbeschreibung 
 
Auf dieser Eingabemaske werden die Angaben zu dem Gut erfasst. 
Auf jeder Meldung kann nur ein Gut erfasst werden. Besteht eine Ausfuhr aus mehreren Gütern, muss pro Gut 
eine Meldung abgegeben werden. 
 
Die Meldedaten bestehen aus: 
- Güterbeschreibung (Zeile 1 bis 2); 
- Hersteller; 
- Typ; 
- Warenverzeichnisnummer; 
- Ausfuhrlistenposition; 
- Angabe ob es sich um Ware oder Bestandteile im Bezug auf die Ausfuhrlistenposition handelt; 
- Kriegswaffenlistennummer; 
- Gesamtwert dieser Güterposition; 
- Mengenangabe 
- Dimension der Mengenangabe 
(in der Angabe Dimension können auch die Angaben „div“ oder „ltAnlage“ ausgewählt werden. Das Feld 
Menge muss in diesen Fällen leer sein) 
 
Pflichtfelder sind: Güterbeschreibung 1, Typ, Ausfuhrlistenposition, Ware / Bestandteil, KWL-Nummer, 
Gesamtwert, Menge und Dimension. 
 
 

 
Bild 10: Eingabemaske - Güterbeschreibung 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
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08. Zusatzdaten 
 
Auf dieser Maske werden die Angaben  
 
- Tag der Ausfuhr; 
- Ausfuhrart (z.B. endgültige oder vorübergehende); 
- Endverwendung (bitte möglicht konkret, insbesondere geplante Einbauten); 
- Anmerkungen erfasst. 
 
 

 
Bild 11: Eingabemaske - Zusatzdaten 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite, mit dem Weiter-Button gelangen Sie zur 
nächsten Erfassungsseite. 
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09 Meldung abschließen 
 
Zur Überprüfung ihrer Meldung können Sie vor dem Einreichen noch eine Vorschau erzeugen, die Ihnen anzeigt 
wie ihre spätere Meldung aussehen wird. 
 
Mit dem Einreichen-Button können Sie ihre Meldung abgegeben. Der Einreichen-Button steht ihnen erst zur 
Verfügung nachdem alle Daten auf den notwendigen Eingabemasken korrekt erfasst wurden. 
 
 

 
Bild 12: Eingabemaske - Einreichen 
 
 
 
Mit dem Zurück-Button gelangen Sie zur vorherigen Erfassungsseite.  
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Auf der Übersichtsseite können Sie dann alle aktuellen Meldungen zu dieser Komplementärgenehmigung sehen. 
Die Meldungen bleiben ca. 8 Wochen im Portal erhalten und können dort entweder erneut heruntergeladen oder 
als Vorlage für eine neue Meldung dienen. 
 
 
Mit dem Button „Neue Meldung aus Vorlage“ wird auf Basis der alten Meldung eine neue Meldung angelegt 
und kann bearbeitet werden. 
 
Begonnene Meldungen werden auf angezeigt und können weiter bearbeitet oder gelöscht werden. 
 
 

 
Bild 13: Detailansicht der Komplementärgenehmigung mit Meldungen 
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Mit dem Button „Herunterladen“ können Sie sich ihrer Meldungen als PDF-Dokument herunterladen und 
speichern 
 
 

 
Bild 14: Meldung als PDF-Dokument 
 
 

 


